
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

400-2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 

2. Aktualisierung 2010 (11. Juni 2010) 
 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch wurde durch Art. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis g und Nr. 2 bis 43 des Gesetzes 
zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie 
sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht v. 29. Juli 2009, BGBl. I 
S. 2355, mit Wirkung vom 11. Juni 2010 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 308  Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 

In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ins-
besondere unwirksam 

1. (Annahme- und Leistungsfrist) 
eine Bestimmung, durch die sich der Ver-
wender unangemessen lange oder nicht hin-
reichend bestimmte Fristen für die Annahme 
oder Ablehnung eines Angebots oder die 
Erbringung einer Leistung vorbehält; ausge-
nommen hiervon ist der Vorbehalt, erst nach 
Ablauf der Widerrufs- oder Rückgabefrist 
nach § 355 Abs. 1 und 2 und § 356 zu leis-
ten; 

2.-8. … 
 
§ 312  Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften 

(1) … 
(2) Die erforderliche Belehrung über das Wider-

rufs- oder Rückgaberecht muss auf die Rechtsfol-
gen des § 357 Abs. 1 und 3 hinweisen. 

 
 
 
 
(3) … 

 
§ 312c  Unterrichtung des Verbrauchers bei 
Fernabsatzverträgen 

(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher 
rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklä-
rung in einer dem eingesetzten Fernkommunikati-
onsmittel entsprechenden Weise klar und ver-
ständlich und unter Angabe des geschäftlichen 
Zwecks die Informationen zur Verfügung zu stel-
len, für die dies in der Rechtsverordnung nach 
Artikel 240 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche bestimmt ist. Der Unternehmer 
hat bei von ihm veranlassten Telefongesprächen 
seine Identität und den geschäftlichen Zweck des 
Kontakts bereits zu Beginn eines jeden Gesprächs 
ausdrücklich offen zu legen. 

neu 
 
§ 308  Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 

In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ins-
besondere unwirksam 

1. (Annahme- und Leistungsfrist) 
eine Bestimmung, durch die sich der Ver-
wender unangemessen lange oder nicht hin-
reichend bestimmte Fristen für die Annahme 
oder Ablehnung eines Angebots oder die 
Erbringung einer Leistung vorbehält; ausge-
nommen hiervon ist der Vorbehalt, erst nach 
Ablauf der Widerrufs- oder Rückgabefrist 
nach § 355 Abs. 1 bis 3 und § 356 zu leis-
ten; 

2.-8. (unverändert) 
 
§ 312  Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften 

(1) (unverändert) 
(2) Der Unternehmer ist verpflichtet, den 

Verbraucher gemäß § 360 über sein Widerrufs- 
oder Rückgaberecht zu belehren. Die Belehrung 
muss auf die Rechtsfolgen des § 357 Abs. 1 und 3 
hinweisen. Der Hinweis ist nicht erforderlich, 
soweit diese Rechtsfolgen tatsächlich nicht 
eintreten können. 

(3) (unverändert) 
 
§ 312c  Unterrichtung des Verbrauchers bei 
Fernabsatzverträgen 

(1) Der Unternehmer hat den Verbraucher bei 
Fernabsatzverträgen nach Maßgabe des Arti-
kels 246 §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu unterrich-
ten. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher fer-
ner die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die in 
der Rechtsverordnung nach Artikel 240 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
bestimmten Informationen in dem dort bestimmten 
Umfang und der dort bestimmten Art und Weise in 
Textform mitzuteilen, und zwar 

1. bei Finanzdienstleistungen rechtzeitig vor 
Abgabe von dessen Vertragserklärung oder, 
wenn auf Verlangen des Verbrauchers der 
Vertrag telefonisch oder unter Verwendung 
eines anderen Fernkommunikationsmittels 
geschlossen wird, das die Mitteilung in Text-
form vor Vertragsschluss nicht gestattet, un-
verzüglich nach Abschluss des Fernabsatz-
vertrags; 

2. bei sonstigen Dienstleistungen und bei der 
Lieferung von Waren alsbald, spätestens bis 
zur vollständigen Erfüllung des Vertrags, bei 
Waren spätestens bis zur Lieferung an den 
Verbraucher. 

Eine Mitteilung nach Satz 1 Nr. 2 ist entbehrlich bei 
Dienstleistungen, die unmittelbar durch Einsatz 
von Fernkommunikationsmitteln erbracht werden, 
sofern diese Leistungen in einem Mal erfolgen und 
über den Betreiber der Fernkommunikationsmittel 
abgerechnet werden. Der Verbraucher muss sich 
in diesem Falle aber über die Anschrift der Nieder-
lassung des Unternehmers informieren können, 
bei der er Beanstandungen vorbringen kann. 

(3)-(4) … 
 
§ 312d  Widerrufs- und Rückgaberecht bei 
Fernabsatzverträgen 

(1) … 
(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von 

§ 355 Abs. 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung der Infor-
mationspflichten gemäß § 312c Abs. 2, bei der 
Lieferung von Waren nicht vor dem Tage ihres 
Eingangs beim Empfänger, bei der wiederkehren-
den Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem 
Tage des Eingangs der ersten Teillieferung und 
bei Dienstleistungen nicht vor dem Tage des Ver-
tragsschlusses. 

 
(3)-(4) … 
(5) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei 

Fernabsatzverträgen, bei denen dem Verbraucher 
bereits auf Grund der §§ 495, 499 bis 507 ein Wi-
derrufs- oder Rückgaberecht nach § 355 oder 
§ 356 zusteht. Bei solchen Verträgen gilt Absatz 2 
entsprechend. 

(6) … 
 

(2) Der Unternehmer hat bei von ihm veran-
lassten Telefongesprächen seine Identität und 
den geschäftlichen Zweck des Kontakts bereits 
zu Beginn eines jeden Gesprächs ausdrücklich 
offenzulegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)-(4) (unverändert) 

 
§ 312d  Widerrufs- und Rückgaberecht bei 
Fernabsatzverträgen 

(1) (unverändert) 
(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von 

§ 355 Abs. 3 Satz 1 nicht vor Erfüllung der Infor-
mationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Ver-
bindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, bei 
der Lieferung von Waren nicht vor deren Eingang 
beim Empfänger, bei der wiederkehrenden Liefe-
rung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der 
ersten Teillieferung und bei Dienstleistungen nicht 
vor Vertragsschluss. 

(3)-(4) (unverändert) 
(5) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei 

Fernabsatzverträgen, bei denen dem Verbraucher 
bereits auf Grund der §§ 495, 506 bis 512 ein 
Widerrufs- oder Rückgaberecht nach § 355 oder 
§ 356 zusteht. Bei Ratenlieferungsverträgen gilt 
Absatz 2 entsprechend. 

(6) (unverändert) 
 



 

 

    
 

§ 312e  Pflichten im elektronischen Geschäfts-
verkehr 

(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke 
des Abschlusses eines Vertrags über die Lieferung 
von Waren oder über die Erbringung von Dienst-
leistungen eines Tele- oder Mediendienstes (Ver-
trag im elektronischen Geschäftsverkehr), hat er 
dem Kunden 

1. … 
2. die in der Rechtsverordnung nach Artikel 

241 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche bestimmten Informatio-
nen rechtzeitig vor Abgabe von dessen Be-
stellung klar und verständlich mitzuteilen, 

3.-4. … 
Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von 
Satz 1 Nr. 3 gelten als zugegangen, wenn die Par-
teien, für die sie bestimmt sind, sie unter gewöhnli-
chen Umständen abrufen können. 

(2) … 
(3) Weitergehende Informationspflichten auf 

Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 
Steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß 
§ 355 zu, beginnt die Widerrufsfrist abweichend 
von § 355 Abs. 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung der in 
Absatz 1 Satz 1 geregelten Pflichten. 
 
§ 355  Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 

(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein 
Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, 
so ist er an seine auf den Abschluss des Vertrags 
gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, 
wenn er sie fristgerecht widerrufen hat. Der Wider-
ruf muss keine Begründung enthalten und ist in 
Textform oder durch Rücksendung der Sache in-
nerhalb von zwei Wochen gegenüber dem Unter-
nehmer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung. 

(2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 
dem Verbraucher eine deutlich gestaltete Beleh-
rung über sein Widerrufsrecht, die ihm entspre-
chend den Erfordernissen des eingesetzten Kom-
munikationsmittels seine Rechte deutlich macht, in 
Textform mitgeteilt worden ist, die auch Namen 
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Wi-
derruf zu erklären ist, und einen Hinweis auf den 
Fristbeginn und die Regelung des Absatzes 1 
Satz 2 enthält. Wird die Belehrung nach Vertrags-
schluss mitgeteilt, beträgt die Frist abweichend von 
Absatz 1 Satz 2 einen Monat. Ist der Vertrag 
schriftlich abzuschließen, so beginnt die Frist nicht 
zu laufen, bevor dem Verbraucher auch eine Ver-
tragsurkunde, der schriftliche Antrag des Verbrau-
chers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde 
oder des Antrags zur Verfügung gestellt werden. 

§ 312e  Pflichten im elektronischen Geschäfts-
verkehr 

(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke 
des Abschlusses eines Vertrags über die Lieferung 
von Waren oder über die Erbringung von Dienst-
leistungen eines Tele- oder Mediendienstes (Ver-
trag im elektronischen Geschäftsverkehr), hat er 
dem Kunden 

1. (unverändert) s 
2. die in Artikel 246 § 3 des Einführungsge-

setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche be-
stimmten Informationen rechtzeitig vor Ab-
gabe von dessen Bestellung klar und ver-
ständlich mitzuteilen, 

3.-4. (unverändert) 
Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von 
Satz 1 Nr. 3 gelten als zugegangen, wenn die Par-
teien, für die sie bestimmt sind, sie unter gewöhnli-
chen Umständen abrufen können. 

(2) (unverändert) 
(3) Weitergehende Informationspflichten auf 

Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 
Steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß 
§ 355 zu, beginnt die Widerrufsfrist abweichend 
von § 355 Abs. 3 Satz 1 nicht vor Erfüllung der in 
Absatz 1 Satz 1 geregelten Pflichten. 
 
§ 355  Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 

(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein 
Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, 
so ist er an seine auf den Abschluss des Vertrags 
gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, 
wenn er sie fristgerecht widerrufen hat. Der Wider-
ruf muss keine Begründung enthalten und ist in 
Textform oder durch Rücksendung der Sache in-
nerhalb von der Widerrufsfrist gegenüber dem 
Unternehmer zu erklären; zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung. 

(2) Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage, wenn 
dem Verbraucher spätestens bei Vertrags-
schluss eine den Anforderungen des § 360 
Abs. 1 entsprechende Widerrufsbelehrung in 
Textform mitgeteilt wird. Bei Fernabsatzverträ-
gen steht eine unverzüglich nach Vertrags-
schluss in Textform mitgeteilte Widerrufsbeleh-
rung einer solchen bei Vertragsschluss gleich, 
wenn der Unternehmer den Verbraucher gemäß 
Artikel 246 § 1 Abs. 1 Nr. 10 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche unter-
richtet hat. Wird die Widerrufsbelehrung dem 
Verbraucher nach dem gemäß Satz 1 oder 
Satz 2 maßgeblichen Zeitpunkt mitgeteilt, be-
trägt die Widerrufsfrist einen Monat. Dies gilt 
auch dann, wenn der Unternehmer den Ver-
braucher über das Widerrufsrecht gemäß Arti-



 

 

    
 

Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast 
den Unternehmer. 

(3) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens 
sechs Monate nach Vertragsschluss. Bei der Liefe-
rung von Waren beginnt die Frist nicht vor dem 
Tag ihres Eingangs beim Empfänger. Abweichend 
von Satz 1 erlischt das Widerrufsrecht nicht, wenn 
der Verbraucher nicht ordnungsgemäß über sein 
Widerrufsrecht belehrt worden ist, bei Fernabsatz-
verträgen über Finanzdienstleistungen ferner nicht, 
wenn der Unternehmer seine Mitteilungspflichten 
gemäß § 312c Abs. 2 Nr. 1 nicht ordnungsgemäß 
erfüllt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 356  Rückgaberecht bei Verbraucherverträ-
gen 

(1) Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit 
dies ausdrücklich durch Gesetz zugelassen ist, 
beim Vertragsschluss auf Grund eines Verkaufs-
prospekts im Vertrag durch ein uneingeschränktes 
Rückgaberecht ersetzt werden. Voraussetzung ist, 
dass 

1. im Verkaufsprospekt eine deutlich gestaltete 
Belehrung über das Rückgaberecht enthal-
ten ist, 

 
2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in 

Abwesenheit des Unternehmers eingehend 
zur Kenntnis nehmen konnte und 

3. dem Verbraucher das Rückgaberecht in 
Textform eingeräumt wird. 

(2) Das Rückgaberecht kann innerhalb der 
Widerrufsfrist, die jedoch nicht vor Erhalt der Sa-
che beginnt, und nur durch Rücksendung der Sa-
che oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt 
werden kann, durch Rücknahmeverlangen ausge-
übt werden. § 355 Abs. 1 Satz 2 findet entspre-
chende Anwendung. 

kel 246 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
zu einem späteren als dem in Satz 1 oder 
Satz 2 genannten Zeitpunkt unterrichten darf. 

(3) Die Widerrufsfrist beginnt, wenn dem 
Verbraucher eine den Anforderungen des § 360 
Abs. 1 entsprechende Belehrung über sein 
Widerrufsrecht in Textform mitgeteilt worden 
ist. Ist der Vertrag schriftlich abzuschließen, so 
beginnt die Frist nicht, bevor dem Verbraucher 
auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche 
Antrag des Verbrauchers oder eine Abschrift 
der Vertragsurkunde oder des Antrags zur Ver-
fügung gestellt wird. Ist der Fristbeginn strei-
tig, so trifft die Beweislast den Unternehmer. 

(4) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens 
sechs Monate nach Vertragsschluss. Diese 
Frist beginnt bei der Lieferung von Waren nicht 
vor deren Eingang beim Empfänger. Abwei-
chend von Satz 1 erlischt das Widerrufsrecht 
nicht, wenn der Verbraucher nicht entspre-
chend den Anforderungen des § 360 Abs. 1 
über sein Widerrufsrecht in Textform belehrt 
worden ist, bei Fernabsatzverträgen über Fi-
nanzdienstleistungen ferner nicht, wenn der 
Unternehmer seine Mitteilungspflichten gemäß 
Artikel 246 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 
Nr. 1 bis 3 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche nicht ordnungsgemäß 
erfüllt hat. 
 
§ 356  Rückgaberecht bei Verbraucherverträ-
gen 

(1) Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit 
dies ausdrücklich durch Gesetz zugelassen ist, 
beim Vertragsschluss auf Grund eines Verkaufs-
prospekts im Vertrag durch ein uneingeschränktes 
Rückgaberecht ersetzt werden. Voraussetzung ist, 
dass 

1. im Verkaufsprospekt eine den Anforderun-
gen des § 360 Abs. 2 entsprechende Be-
lehrung über das Rückgaberecht enthalten 
ist und 

2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in 
Abwesenheit des Unternehmers eingehend 
zur Kenntnis nehmen konnte. 

 
 
(2) Das Rückgaberecht kann innerhalb der 

Widerrufsfrist, die jedoch nicht vor Erhalt der Sa-
che beginnt, und nur durch Rücksendung der Sa-
che oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt 
werden kann, durch Rücknahmeverlangen ausge-
übt werden. Im Übrigen sind die Vorschriften 
über das Widerrufsrecht entsprechend anzu-



 

 

    
 

 
 
 
§ 357  Rechtsfolgen des Widerrufs und der 
Rückgabe 

(1)-(2) … 
(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Wertersatz für eine durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sa-
che entstandene Verschlechterung zu leisten, 
wenn er spätestens bei Vertragsschluss in Text-
form auf diese Rechtsfolge und eine Möglichkeit 
hingewiesen worden ist, sie zu vermeiden. Dies gilt 
nicht, wenn die Verschlechterung ausschließlich 
auf die Prüfung der Sache zurückzuführen ist. 
§ 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, 
wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht 
ordnungsgemäß belehrt worden ist oder hiervon 
anderweitig Kenntnis erlangt hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) … 

 
§ 359  Einwendungen bei verbundenen Verträ-
gen 

Der Verbraucher kann die Rückzahlung des 
Darlehens verweigern, soweit Einwendungen aus 
dem verbundenen Vertrag ihn gegenüber dem 
Unternehmer, mit dem er den verbundenen Ver-
trag geschlossen hat, zur Verweigerung seiner 
Leistung berechtigen würden. Dies gilt nicht, wenn 
das finanzierte Entgelt 200 Euro nicht überschrei-
tet, sowie bei Einwendungen, die auf einer zwi-
schen diesem Unternehmer und dem Verbraucher 
nach Abschluss des Verbraucherdarlehensver-
trags vereinbarten Vertragsänderung beruhen. 
Kann der Verbraucher Nacherfüllung verlangen, so 
kann er die Rückzahlung des Darlehens erst ver-
weigern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen 
ist. 
 
-- 
 
 
 
 
 
 

wenden. An die Stelle von § 360 Abs. 1 tritt 
§ 360 Abs. 2. 
 
§ 357  Rechtsfolgen des Widerrufs und der 
Rückgabe 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Wertersatz für eine durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sa-
che entstandene Verschlechterung zu leisten, 
wenn er spätestens bei Vertragsschluss in Text-
form auf diese Rechtsfolge und eine Möglichkeit 
hingewiesen worden ist, sie zu vermeiden. Bei 
Fernabsatzverträgen steht ein unverzüglich 
nach Vertragsschluss in Textform mitgeteilter 
Hinweis einem solchen bei Vertragsschluss 
gleich, wenn der Unternehmer den Verbraucher 
rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragser-
klärung in einer dem eingesetzten Fernkom-
munikationsmittel entsprechenden Weise über 
die Wertersatzpflicht und eine Möglichkeit zu 
ihrer Vermeidung unterrichtet hat. Satz 1 gilt 
nicht, wenn die Verschlechterung ausschließlich 
auf die Prüfung der Sache zurückzuführen ist. 
§ 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, 
wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht 
ordnungsgemäß belehrt worden ist oder hiervon 
anderweitig Kenntnis erlangt hat. 

(4) (unverändert) 
 
§ 359  Einwendungen bei verbundenen Verträ-
gen 

Der Verbraucher kann die Rückzahlung des 
Darlehens verweigern, soweit Einwendungen aus 
dem verbundenen Vertrag ihn gegenüber dem 
Unternehmer, mit dem er den verbundenen Ver-
trag geschlossen hat, zur Verweigerung seiner 
Leistung berechtigen würden. Dies gilt nicht bei 
Einwendungen, die auf einer zwischen diesem 
Unternehmer und dem Verbraucher nach Ab-
schluss des Verbraucherdarlehensvertrags verein-
barten Vertragsänderung beruhen. Kann der Ver-
braucher Nacherfüllung verlangen, so kann er die 
Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn 
die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. 
 
 
 
§ 359a  Anwendungsbereich 

(1) Liegen die Voraussetzungen für ein ver-
bundenes Geschäft nicht vor, ist § 358 Abs. 1 
und 4 entsprechend anzuwenden, wenn die 
Ware oder die Leistung des Unternehmers aus 
dem widerrufenen Vertrag in einem Verbrau-
cherdarlehensvertrag genau angegeben ist. 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) § 358 Abs. 2 und 4 ist entsprechend auf 
Verträge über Zusatzleistungen anzuwenden, 
die der Verbraucher in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem Verbraucherdarlehensver-
trag abgeschlossen hat. 

(3) § 358 Abs. 2, 4 und 5 sowie § 359 sind 
nicht anzuwenden auf Verbraucherdarlehens-
verträge, die der Finanzierung des Erwerbs von 
Finanzinstrumenten dienen. 

(4) § 359 ist nicht anzuwenden, wenn das fi-
nanzierte Entgelt weniger als 200 Euro beträgt. 
 
§ 360  Widerrufs- und Rückgabebelehrung 

(1) Die Widerrufsbelehrung muss deutlich 
gestaltet sein und dem Verbraucher entspre-
chend den Erfordernissen des eingesetzten 
Kommunikationsmittels seine wesentlichen 
Rechte deutlich machen. Sie muss Folgendes 
enthalten: 

1. einen Hinweis auf das Recht zum Wider-
ruf, 

2. einen Hinweis darauf, dass der Widerruf 
keiner Begründung bedarf und in Text-
form oder durch Rücksendung der Sache 
innerhalb der Widerrufsfrist erklärt wer-
den kann, 

3. den Namen und die ladungsfähige An-
schrift desjenigen, gegenüber dem der 
Widerruf zu erklären ist, und 

4. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der 
Widerrufsfrist sowie darauf, dass zur 
Fristwahrung die rechtzeitige Absendung 
der Widerrufserklärung oder der Sache 
genügt. 

(2) Auf die Rückgabebelehrung ist Absatz 1 
Satz 1 entsprechend anzuwenden. Sie muss 
Folgendes enthalten: 

1. einen Hinweis auf das Recht zur Rückga-
be, 

2. einen Hinweis darauf, dass die Ausübung 
des Rückgaberechts keiner Begründung 
bedarf, 

3. einen Hinweis darauf, dass das Rückga-
berecht nur durch Rücksendung der Sa-
che oder, wenn die Sache nicht als Paket 
versandt werden kann, durch Rücknah-
meverlangen in Textform innerhalb der 
Rückgabefrist ausgeübt werden kann, 

4. den Namen und die ladungsfähige An-
schrift desjenigen, an den die Rückgabe 
zu erfolgen hat oder gegenüber dem das 
Rücknahmeverlangen zu erklären ist, und 

5. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der 
Rückgabefrist sowie darauf, dass zur 
Fristwahrung die rechtzeitige Absendung 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 485  Widerrufsrecht bei Teilzeit-
Wohnrechteverträgen 

(1)-(2) … 
(3) Ist dem Verbraucher der in § 482 bezeich-

nete Prospekt vor Vertragsschluss nicht oder nicht 
in der in § 483 Abs. 1 vorgeschriebenen Sprache 
ausgehändigt worden, so beträgt die Frist zur Aus-
übung des Widerrufsrechts abweichend von § 355 
Abs. 1 Satz 2 einen Monat. 

(4)-(5) … 
 

(Buch 2  Recht der Schuldverhältnisse) 
(Abschnitt 1  Einzelne Schuldverhältnisse) 

(Titel 3  Darlehensvertrag; Finanzierungshilfen 
und Ratenlieferungsverträge zwischen einem 

Unternehmer und einem Verbraucher) 
(Untertitel 1  Darlehensvertrag) 

 
 
 
 
§ 488  Vertragstypische Pflichten beim Darle-
hensvertrag 

(1) Durch den Darlehensvertrag wird der Darle-
hensgeber verpflichtet, dem Darlehensnehmer 
einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur 
Verfügung zu stellen. Der Darlehensnehmer ist 
verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu zahlen 
und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Dar-
lehen zurückzuerstatten. 

(2) Die vereinbarten Zinsen sind, soweit nicht 
ein anderes bestimmt ist, nach dem Ablauf je eines 
Jahres und, wenn das Darlehen vor dem Ablauf 

der Sache oder des Rücknahmeverlan-
gens genügt. 

(3) Die dem Verbraucher gemäß § 355 Abs. 3 
Satz 1 mitzuteilende Widerrufsbelehrung ge-
nügt den Anforderungen des Absatzes 1 und 
den diesen ergänzenden Vorschriften dieses 
Gesetzes, wenn das Muster der Anlage 1 zum 
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetz-
buche in Textform verwendet wird. Die dem 
Verbraucher gemäß § 356 Abs. 2 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 355 Abs. 3 Satz 1 mitzuteilende 
Rückgabebelehrung genügt den Anforderun-
gen des Absatzes 2 und den diesen ergänzen-
den Vorschriften dieses Gesetzes, wenn das 
Muster der Anlage 2 zum Einführungsgesetz 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche in Textform 
verwendet wird. Der Unternehmer darf unter 
Beachtung von Absatz 1 Satz 1 in Format und 
Schriftgröße von den Mustern abweichen und 
Zusätze wie die Firma oder ein Kennzeichen 
des Unternehmers anbringen. 
 
§ 485  Widerrufsrecht bei Teilzeit-
Wohnrechteverträgen 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Ist dem Verbraucher der in § 482 bezeich-

nete Prospekt vor Vertragsschluss nicht oder nicht 
in der in § 483 Abs. 1 vorgeschriebenen Sprache 
ausgehändigt worden, so beträgt die Frist zur Aus-
übung des Widerrufsrechts abweichend von § 355 
Abs. 2 Satz 1 einen Monat. 

(4)-(5) (unverändert) 
 

(Buch 2  Recht der Schuldverhältnisse) 
(Abschnitt 1  Einzelne Schuldverhältnisse) 

(Titel 3  Darlehensvertrag; Finanzierungshilfen 
und Ratenlieferungsverträge zwischen einem 

Unternehmer und einem Verbraucher) 
(Untertitel 1  Darlehensvertrag) 

Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften 

(vor § 488) 
 
§ 488  Vertragstypische Pflichten beim Darle-
hensvertrag 

(1) Durch den Darlehensvertrag wird der Darle-
hensgeber verpflichtet, dem Darlehensnehmer 
einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur 
Verfügung zu stellen. Der Darlehensnehmer ist 
verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu zahlen 
und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Dar-
lehen zurückzuzahlen. 

(2) Die vereinbarten Zinsen sind, soweit nicht 
ein anderes bestimmt ist, nach dem Ablauf je eines 
Jahres und, wenn das Darlehen vor dem Ablauf 



 

 

    
 

eines Jahres zurückzuerstatten ist, bei der Rück-
erstattung zu entrichten. 

(3) Ist für die Rückerstattung des Darlehens ei-
ne Zeit nicht bestimmt, so hängt die Fälligkeit da-
von ab, dass der Darlehensgeber oder der Darle-
hensnehmer kündigt. Die Kündigungsfrist beträgt 
drei Monate. Sind Zinsen nicht geschuldet, so ist 
der Darlehensnehmer auch ohne Kündigung zur 
Rückerstattung berechtigt. 
 
§ 489  Ordentliches Kündigungsrecht des Dar-
lehensnehmers 

(1) Der Darlehensnehmer kann einen Darle-
hensvertrag, bei dem für einen bestimmten Zeit-
raum ein fester Zinssatz vereinbart ist, ganz oder 
teilweise kündigen, 

1. wenn die Zinsbindung vor der für die Rück-
zahlung bestimmten Zeit endet und keine 
neue Vereinbarung über den Zinssatz ge-
troffen ist, unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von einem Monat frühestens für 
den Ablauf des Tages, an dem die Zinsbin-
dung endet; ist eine Anpassung des Zins-
satzes in bestimmten Zeiträumen bis zu ei-
nem Jahr vereinbart, so kann der Darle-
hensnehmer jeweils nur für den Ablauf des 
Tages, an dem die Zinsbindung endet, kün-
digen; 

2. wenn das Darlehen einem Verbraucher ge-
währt und nicht durch ein Grund- oder 
Schiffspfandrecht gesichert ist, nach Ablauf 
von sechs Monaten nach dem vollständigen 
Empfang unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von drei Monaten; 

3. in jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren 
nach dem vollständigen Empfang unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von sechs 
Monaten; wird nach dem Empfang des Dar-
lehens eine neue Vereinbarung über die Zeit 
der Rückzahlung oder den Zinssatz getrof-
fen, so tritt der Zeitpunkt dieser Vereinba-
rung an die Stelle des Zeitpunkts der Aus-
zahlung. 

(2) … 
(3) Eine Kündigung des Darlehensnehmers 

nach Absatz 1 oder Absatz 2 gilt als nicht erfolgt, 
wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen 
zwei Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung 
zurückzahlt. 

(4) … 
 
 
 
 
 

eines Jahres zurückzuzahlen ist, bei der Rück-
zahlung zu entrichten. 

(3) Ist für die Rückzahlung des Darlehens eine 
Zeit nicht bestimmt, so hängt die Fälligkeit davon 
ab, dass der Darlehensgeber oder der Darlehens-
nehmer kündigt. Die Kündigungsfrist beträgt drei 
Monate. Sind Zinsen nicht geschuldet, so ist der 
Darlehensnehmer auch ohne Kündigung zur 
Rückzahlung berechtigt. 
 
§ 489  Ordentliches Kündigungsrecht des Dar-
lehensnehmers 

(1) Der Darlehensnehmer kann einen Darle-
hensvertrag mit gebundenem Sollzinssatz ganz 
oder teilweise kündigen, 
 

1. wenn die Sollzinsbindung vor der für die 
Rückzahlung bestimmten Zeit endet und 
keine neue Vereinbarung über den Soll-
zinssatz getroffen ist, unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Monat frühestens 
für den Ablauf des Tages, an dem die Soll-
zinsbindung endet; ist eine Anpassung des 
Sollzinssatzes in bestimmten Zeiträumen 
bis zu einem Jahr vereinbart, so kann der 
Darlehensnehmer jeweils nur für den Ablauf 
des Tages, an dem die Sollzinsbindung 
endet, kündigen; 

 
 
 
 
 
 

2. in jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren 
nach dem vollständigen Empfang unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von sechs 
Monaten; wird nach dem Empfang des Dar-
lehens eine neue Vereinbarung über die Zeit 
der Rückzahlung oder den Sollzinssatz ge-
troffen, so tritt der Zeitpunkt dieser Verein-
barung an die Stelle des Zeitpunkts des 
Empfangs. 

(2) (unverändert) 
(3) Eine Kündigung des Darlehensnehmers gilt 

als nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag 
nicht binnen zwei Wochen nach Wirksamwerden 
der Kündigung zurückzahlt. 

 
(4) … 
(5) Sollzinssatz ist der gebundene oder ver-

änderliche periodische Prozentsatz, der pro 
Jahr auf das in Anspruch genommene Darle-
hen angewendet wird. Der Sollzinssatz ist ge-
bunden, wenn für die gesamte Vertragslaufzeit 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 490  Außerordentliches Kündigungsrecht 

(1) Wenn in den Vermögensverhältnissen des 
Darlehensnehmers oder in der Werthaltigkeit einer 
für das Darlehen gestellten Sicherheit eine wesent-
liche Verschlechterung eintritt oder einzutreten 
droht, durch die die Rückerstattung des Darlehens, 
auch unter Verwertung der Sicherheit, gefährdet 
wird, kann der Darlehensgeber den Darlehensver-
trag vor Auszahlung des Darlehens im Zweifel 
stets, nach Auszahlung nur in der Regel fristlos 
kündigen. 

(2) Der Darlehensnehmer kann einen Darle-
hensvertrag, bei dem für einen bestimmten Zeit-
raum ein fester Zinssatz vereinbart und das Darle-
hen durch ein Grund- oder Schiffspfandrecht gesi-
chert ist, unter Einhaltung der Fristen des § 489 
Abs. 1 Nr. 2 vorzeitig kündigen, wenn seine be-
rechtigten Interessen dies gebieten. Ein solches 
Interesse liegt insbesondere vor, wenn der Darle-
hensnehmer ein Bedürfnis nach einer anderweiti-
gen Verwertung der zur Sicherung des Darlehens 
beliehenen Sache hat. Der Darlehensnehmer hat 
dem Darlehensgeber denjenigen Schaden zu er-
setzen, der diesem aus der vorzeitigen Kündigung 
entsteht (Vorfälligkeitsentschädigung). 

 
(3) … 

 
(Buch 2  Recht der Schuldverhältnisse) 

(Abschnitt 1  Einzelne Schuldverhältnisse) 
(Titel 3  Darlehensvertrag; Finanzierungshilfen 
und Ratenlieferungsverträge zwischen einem 

Unternehmer und einem Verbraucher) 
(Untertitel 1  Darlehensvertrag) 

 
 
 
 
 
§ 491  Verbraucherdarlehensvertrag 

(1) Für entgeltliche Darlehensverträge zwischen 
einem Unternehmer als Darlehensgeber und ei-
nem Verbraucher als Darlehensnehmer (Verbrau-
cherdarlehensvertrag) gelten vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 ergänzend die folgenden Vor-
schriften. 

 

ein Sollzinssatz oder mehrere Sollzinssätze 
vereinbart sind, die als feststehende Prozent-
zahl ausgedrückt werden. Ist für die gesamte 
Vertragslaufzeit keine Sollzinsbindung verein-
bart, gilt der Sollzinssatz nur für diejenigen 
Zeiträume als gebunden, für die er durch eine 
feste Prozentzahl bestimmt ist. 
 
§ 490  Außerordentliches Kündigungsrecht 

(1) Wenn in den Vermögensverhältnissen des 
Darlehensnehmers oder in der Werthaltigkeit einer 
für das Darlehen gestellten Sicherheit eine wesent-
liche Verschlechterung eintritt oder einzutreten 
droht, durch die die Rückzahlung des Darlehens, 
auch unter Verwertung der Sicherheit, gefährdet 
wird, kann der Darlehensgeber den Darlehensver-
trag vor Auszahlung des Darlehens im Zweifel 
stets, nach Auszahlung nur in der Regel fristlos 
kündigen. 

(2) Der Darlehensnehmer kann einen Darle-
hensvertrag, bei dem der Sollzinssatz gebunden 
und das Darlehen durch ein Grund- oder Schiffs-
pfandrecht gesichert ist, unter Einhaltung der Fris-
ten des § 488 Abs. 3 Satz 2 vorzeitig kündigen, 
wenn seine berechtigten Interessen dies gebieten 
und seit dem vollständigen Empfang des Dar-
lehens sechs Monate abgelaufen sind. Ein sol-
ches Interesse liegt insbesondere vor, wenn der 
Darlehensnehmer ein Bedürfnis nach einer ander-
weitigen Verwertung der zur Sicherung des Darle-
hens beliehenen Sache hat. Der Darlehensnehmer 
hat dem Darlehensgeber denjenigen Schaden zu 
ersetzen, der diesem aus der vorzeitigen Kündi-
gung entsteht (Vorfälligkeitsentschädigung). 

(3) (unverändert) 
 

(Buch 2  Recht der Schuldverhältnisse) 
(Abschnitt 1  Einzelne Schuldverhältnisse) 

(Titel 3  Darlehensvertrag; Finanzierungshilfen 
und Ratenlieferungsverträge zwischen einem 

Unternehmer und einem Verbraucher) 
(Untertitel 1  Darlehensvertrag) 

Kapitel 2 
Besondere Vorschriften für 

Verbraucherdarlehensverträge 
(vor § 491) 
 
§ 491  Verbraucherdarlehensvertrag 

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten 
für entgeltliche Darlehensverträge zwischen 
einem Unternehmer als Darlehensgeber und 
einem Verbraucher als Darlehensnehmer (Ver-
braucherdarlehensvertrag), soweit in den Ab-
sätzen 2 oder 3 oder in den §§ 503 bis 505 
nichts anderes bestimmt ist. 



 

 

    
 

(2) Die folgenden Vorschriften finden keine An-
wendung auf Verbraucherdarlehensverträge, 

1. bei denen das auszuzahlende Darlehen 
(Nettodarlehensbetrag) 200 Euro nicht über-
steigt, 

 
2. die ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer 

zu Zinsen abschließt, die unter den marktüb-
lichen Sätzen liegen, 

3. die im Rahmen der Förderung des Woh-
nungswesens und des Städtebaus auf 
Grund öffentlichrechtlicher Bewilligungsbe-
scheide oder auf Grund von Zuwendungen 
aus öffentlichen Haushalten unmittelbar zwi-
schen der die Fördermittel vergebenden öf-
fentlich-rechtlichen Anstalt und dem Darle-
hensnehmer zu Zinssätzen abgeschlossen 
werden, die unter den marktüblichen Sätzen 
liegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Keine Anwendung finden ferner 
1. § 358 Abs. 2, 4 und 5 und die §§ 492 bis 

495 auf Verbraucherdarlehensverträge, die 
in ein nach den Vorschriften der Zivilpro-
zessordnung errichtetes gerichtliches Proto-
koll aufgenommen oder notariell beurkundet 
sind, wenn das Protokoll oder die notarielle 
Urkunde den Jahreszins, die bei Abschluss 
des Vertrags in Rechnung gestellten Kosten 
des Darlehens sowie die Voraussetzungen 
enthält, unter denen der Jahreszins oder die 
Kosten geändert werden können; 

2. § 358 Abs. 2, 4 und 5 und § 359 auf Ver-
braucherdarlehensverträge, die der Finan-
zierung des Erwerbs von Wertpapieren, De-
visen, Derivaten oder Edelmetallen dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Keine Verbraucherdarlehensverträge 
sind Verträge, 

1. bei denen der Nettodarlehensbetrag (Arti-
kel 247 § 3 Abs. 2 des Einführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche) we-
niger als 200 Euro beträgt, 

2. bei denen sich die Haftung des Darle-
hensnehmers auf eine dem Darlehensge-
ber zum Pfand übergebene Sache be-
schränkt, 

3. bei denen der Darlehensnehmer das Dar-
lehen binnen drei Monaten zurückzuzah-
len hat und nur geringe Kosten verein-
bart sind, 

4. die von Arbeitgebern mit ihren Arbeit-
nehmern als Nebenleistung zum Arbeits-
vertrag zu einem niedrigeren als dem 
marktüblichen effektiven Jahreszins (§ 6 
der Preisangabenverordnung) abge-
schlossen werden und anderen Personen 
nicht angeboten werden, 

5. die nur mit einem begrenzten Personen-
kreis auf Grund von Rechtsvorschriften 
in öffentlichem Interesse abgeschlossen 
werden, wenn im Vertrag für den Darle-
hensnehmer günstigere als marktübliche 
Bedingungen und höchstens der markt-
übliche Sollzinssatz vereinbart sind. 

(3) § 358 Abs. 2, 4 und 5 sowie die §§ 491a 
bis 495 sind nicht auf Darlehensverträge anzu-
wenden, die in ein nach den Vorschriften der 
Zivilprozessordnung errichtetes gerichtliches 
Protokoll aufgenommen oder durch einen ge-
richtlichen Beschluss über das Zustandekom-
men und den Inhalt eines zwischen den Partei-
en geschlossenen Vergleichs festgestellt sind, 
wenn in das Protokoll oder den Beschluss der 
Sollzinssatz, die bei Abschluss des Vertrags in 
Rechnung gestellten Kosten des Darlehens 
sowie die Voraussetzungen aufgenommen 
worden sind, unter denen der Sollzinssatz oder 
die Kosten angepasst werden können. 
 
 
 
§ 491a  Vorvertragliche Informationspflichten 
bei Verbraucherdarlehensverträgen 

(1) Der Darlehensgeber hat den Darlehens-
nehmer bei einem Verbraucherdarlehensver-
trag über die sich aus Artikel 247 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
ergebenden Einzelheiten in der dort vorgese-
henen Form zu unterrichten. 

(2) Der Darlehensnehmer kann vom Darle-
hensgeber einen Entwurf des Verbraucherdar-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 492  Schriftform, Vertragsinhalt 

(1) Verbraucherdarlehensverträge sind, soweit 
nicht eine strengere Form vorgeschrieben ist, 
schriftlich abzuschließen. Der Abschluss des Ver-
trags in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 
Der Schriftform ist genügt, wenn Antrag und An-
nahme durch die Vertragsparteien jeweils getrennt 
schriftlich erklärt werden. Die Erklärung des Darle-
hensgebers bedarf keiner Unterzeichnung, wenn 
sie mit Hilfe einer automatischen Einrichtung er-
stellt wird. Die vom Darlehensnehmer zu unter-
zeichnende Vertragserklärung muss angeben: 

1. den Nettodarlehensbetrag, gegebenenfalls 
die Höchstgrenze des Darlehens, 

2. den Gesamtbetrag aller vom Darlehens-
nehmer zur Tilgung des Darlehens sowie 
zur Zahlung der Zinsen und sonstigen Kos-
ten zu entrichtenden Teilzahlungen, wenn 
der Gesamtbetrag bei Abschluss des Ver-
braucherdarlehensvertrags für die gesamte 
Laufzeit der Höhe nach feststeht, bei Darle-
hen mit veränderlichen Bedingungen, die in 
Teilzahlungen getilgt werden, einen Ge-
samtbetrag auf der Grundlage der bei Ab-
schluss des Vertrags maßgeblichen Darle-
hensbedingungen, 

3. die Art und Weise der Rückzahlung des Dar-
lehens oder, wenn eine Vereinbarung hierü-
ber nicht vorgesehen ist, die Regelung der 
Vertragsbeendigung, 

4. den Zinssatz und alle sonstigen Kosten des 
Darlehens, die, soweit ihre Höhe bekannt 
ist, im Einzelnen zu bezeichnen, im Übrigen 
dem Grunde nach anzugeben sind, ein-
schließlich etwaiger vom Darlehensnehmer 
zu tragender Vermittlungskosten, 

 

lehensvertrags verlangen. Dies gilt nicht, so-
lange der Darlehensgeber zum Vertragsab-
schluss nicht bereit ist. 

(3) Der Darlehensgeber ist verpflichtet, dem 
Darlehensnehmer vor Abschluss eines Ver-
braucherdarlehensvertrags angemessene Er-
läuterungen zu geben, damit der Darlehens-
nehmer in die Lage versetzt wird, zu beurteilen, 
ob der Vertrag dem von ihm verfolgten Zweck 
und seinen Vermögensverhältnissen gerecht 
wird. Hierzu sind gegebenenfalls die vorvert-
raglichen Informationen gemäß Absatz 1, die 
Hauptmerkmale der vom Darlehensgeber an-
gebotenen Verträge sowie ihre vertragstypi-
schen Auswirkungen auf den Darlehensneh-
mer, einschließlich der Folgen bei Zahlungs-
verzug, zu erläutern. 
 
§ 492  Schriftform, Vertragsinhalt 

(1) Verbraucherdarlehensverträge sind, soweit 
nicht eine strengere Form vorgeschrieben ist, 
schriftlich abzuschließen. Der Schriftform ist ge-
nügt, wenn Antrag und Annahme durch die Ver-
tragsparteien jeweils getrennt schriftlich erklärt 
werden. Die Erklärung des Darlehensgebers be-
darf keiner Unterzeichnung, wenn sie mit Hilfe 
einer automatischen Einrichtung erstellt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

5. den effektiven Jahreszins oder, wenn eine 
Änderung des Zinssatzes oder anderer 
preisbestimmender Faktoren vorbehalten ist, 
den anfänglichen effektiven Jahreszins; zu-
sammen mit dem anfänglichen effektiven 
Jahreszins ist auch anzugeben, unter wel-
chen Voraussetzungen preisbestimmende 
Faktoren geändert werden können und auf 
welchen Zeitraum Belastungen, die sich aus 
einer nicht vollständigen Auszahlung oder 
aus einem Zuschlag zu dem Darlehen erge-
ben, bei der Berechnung des effektiven Jah-
reszinses verrechnet werden, 

6. die Kosten einer Restschuld- oder sonstigen 
Versicherung, die im Zusammenhang mit 
dem Verbraucherdarlehensvertrag abge-
schlossen wird, 

7. zu bestellende Sicherheiten. 
(1a) Abweichend von Absatz 1 Satz 5 Nr. 2 ist 

kein Gesamtbetrag anzugeben bei Darlehen, bei 
denen die Inanspruchnahme bis zu einer Höchst-
grenze freigestellt ist, sowie bei Immobiliardarle-
hensverträgen. Immobiliardarlehensverträge sind 
Verbraucherdarlehensverträge, bei denen die Zurver-
fügungstellung des Darlehens von der Sicherung 
durch ein Grundpfandrecht abhängig gemacht wird 
und zu Bedingungen erfolgt, die für grundpfandrecht-
lich abgesicherte Darlehensverträge und deren Zwi-
schenfinanzierung üblich sind; der Sicherung durch 
ein Grundpfandrecht steht es gleich, wenn von einer 
Sicherung gemäß § 7 Abs. 3 bis 5 des Gesetzes 
über Bausparkassen abgesehen wird. Bei 
Immobiliardarlehensverträgen muss die vom Darle-
hensnehmer zu unterzeichnende Vertragserklärung 
auch einen deutlich gestalteten Hinweis darauf ent-
halten, dass der Darlehensgeber Forderungen aus 
dem Darlehensvertrag ohne Zustimmung des Darle-
hensnehmers abtreten und das Vertragsverhältnis 
auf einen Dritten übertragen darf, soweit nicht die 
Abtretung im Vertrag ausgeschlossen ist oder der 
Darlehensnehmer der Übertragung zustimmen muss. 

(2) Effektiver Jahreszins ist die in einem Pro-
zentsatz des Nettodarlehensbetrags anzugebende 
Gesamtbelastung pro Jahr. Die Berechnung des 
effektiven und des anfänglichen effektiven Jahres-
zinses richtet sich nach § 6 der Verordnung zur 
Regelung der Preisangaben. 

(3) Der Darlehensgeber hat dem Darlehens-
nehmer eine Abschrift der Vertragserklärungen zur 
Verfügung zu stellen. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die 
Vollmacht, die ein Darlehensnehmer zum Ab-
schluss eines Verbraucherdarlehensvertrags er-
teilt. Satz 1 gilt nicht für die Prozessvollmacht und 
eine Vollmacht, die notariell beurkundet ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Der Vertrag muss die Angaben nach Ar-
tikel 247 §§ 6 bis 13 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche enthalten. 

(3) Nach Vertragsschluss stellt der Darle-
hensgeber dem Darlehensnehmer eine Ab-
schrift des Vertrags zur Verfügung. Ist ein Zeit-
punkt für die Rückzahlung des Darlehens be-
stimmt, kann der Darlehensnehmer vom Darle-
hensgeber jederzeit einen Tilgungsplan nach 
Artikel 247 § 14 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die 
Vollmacht, die ein Darlehensnehmer zum Ab-
schluss eines Verbraucherdarlehensvertrags er-
teilt. Satz 1 gilt nicht für die Prozessvollmacht und 
eine Vollmacht, die notariell beurkundet ist. 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
§ 492a  Unterrichtungspflichten während des 
Vertragsverhältnisses 

(1) Ist im Darlehensvertrag ein fester Zinssatz 
vereinbart und endet die Zinsbindung vor der für 
die Rückzahlung bestimmten Zeit, unterrichtet der 
Darlehensgeber den Darlehensnehmer spätestens 
drei Monate vor Ende der Zinsbindung darüber, ob 
er zu einer neuen Zinsbindungsabrede bereit ist. 
Erklärt sich der Darlehensgeber hierzu bereit, 
muss die Unterrichtung den zum Zeitpunkt der 
Unterrichtung vom Darlehensgeber angebotenen 
Zinssatz enthalten. 

(2) Der Darlehensgeber unterrichtet den Darle-
hensnehmer spätestens drei Monate vor Beendi-
gung eines Darlehensvertrages darüber, ob er zur 
Fortführung des Darlehensverhältnisses bereit ist. 
Erklärt sich der Darlehensgeber zur Fortführung 
bereit, muss die Unterrichtung die zum Zeitpunkt 
der Unterrichtung gültigen Pflichtangaben aus 
§ 492 Abs. 1 Satz 5 enthalten. 

(3) Wurden Forderungen aus dem Darlehens-
vertrag abgetreten, treffen die Pflichten nach den 
Absätzen 1 und 2 auch den neuen Gläubiger, 
wenn nicht der bisherige Gläubiger mit dem neuen 
Gläubiger vereinbart hat, dass im Verhältnis zum 
Darlehensnehmer weiterhin allein der bisherige 
Darlehensgeber auftritt. 
 
§ 493  Überziehungskredit 

(1) Die Bestimmungen des § 492 gelten nicht 
für Verbraucherdarlehensverträge, bei denen ein 
Kreditinstitut einem Darlehensnehmer das Recht 
einräumt, sein laufendes Konto in bestimmter 
Höhe zu überziehen, wenn außer den Zinsen für 
das in Anspruch genommene Darlehen keine wei-
teren Kosten in Rechnung gestellt werden und die 
Zinsen nicht in kürzeren Perioden als drei Monaten 
belastet werden. Das Kreditinstitut hat den Darle-
hensnehmer vor der Inanspruchnahme eines sol-
chen Darlehens zu unterrichten über 

1. die Höchstgrenze des Darlehens, 
2. den zum Zeitpunkt der Unterrichtung gelten-

den Jahreszins, 
3. die Bedingungen, unter denen der Zinssatz 

geändert werden kann, 
4. die Regelung der Vertragsbeendigung. 

Die Vertragsbedingungen nach Satz 2 Nr. 1 bis 4 
sind dem Darlehensnehmer spätestens nach der 
ersten Inanspruchnahme des Darlehens zu bestä-
tigen. Ferner ist der Darlehensnehmer während 

(5) Erklärungen des Darlehensgebers, die 
dem Darlehensnehmer gegenüber nach Ver-
tragsabschluss abzugeben sind, bedürfen der 
Textform. 
 
§ 493  Informationen während des Vertragsver-
hältnisses 

(1) Ist in einem Verbraucherdarlehensver-
trag der Sollzinssatz gebunden und endet die 
Sollzinsbindung vor der für die Rückzahlung 
bestimmten Zeit, unterrichtet der Darlehensge-
ber den Darlehensnehmer spätestens drei Mo-
nate vor Ende der Sollzinsbindung darüber, ob 
er zu einer neuen Sollzinsbindungsabrede be-
reit ist. Erklärt sich der Darlehensgeber hierzu 
bereit, muss die Unterrichtung den zum Zeit-
punkt der Unterrichtung vom Darlehensgeber 
angebotenen Sollzinssatz enthalten. 

(2) Der Darlehensgeber unterrichtet den Dar-
lehensnehmer spätestens drei Monate vor Be-
endigung eines Verbraucherdarlehensvertrags 
darüber, ob er zur Fortführung des Darlehens-
verhältnisses bereit ist. Erklärt sich der Darle-
hensgeber zur Fortführung bereit, muss die 
Unterrichtung die zum Zeitpunkt der Unterrich-
tung gültigen Pflichtangaben gemäß § 491a 
Abs. 1 enthalten. 

(3) Die Anpassung des Sollzinssatzes eines 
Verbraucherdarlehensvertrags mit veränderli-
chem Sollzinssatz wird erst wirksam, nachdem 
der Darlehensgeber den Darlehensnehmer über 
die Einzelheiten unterrichtet hat, die sich aus 
Artikel 247 § 15 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche ergeben. Abwei-
chende Vereinbarungen über die Wirksamkeit 
sind im Rahmen des Artikels 247 § 15 Abs. 2 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche zulässig. 

(4) Wurden Forderungen aus dem Darle-
hensvertrag abgetreten, treffen die Pflichten 
aus den Absätzen 1 bis 3 auch den neuen 
Gläubiger, wenn nicht der bisherige Darle-
hensgeber mit dem neuen Gläubiger vereinbart 
hat, dass im Verhältnis zum Darlehensnehmer 
weiterhin allein der bisherige Darlehensgeber 
auftritt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

der Inanspruchnahme des Darlehens über jede 
Änderung des Jahreszinses zu unterrichten. Die 
Bestätigung nach Satz 3 und die Unterrichtung 
nach Satz 4 haben in Textform zu erfolgen; es 
genügt, wenn sie auf einem Kontoauszug erfolgen. 

(2) Duldet das Kreditinstitut die Überziehung ei-
nes laufenden Kontos und wird das Konto länger 
als drei Monate überzogen, so hat das Kreditinsti-
tut den Darlehensnehmer über den Jahreszins, die 
Kosten sowie die diesbezüglichen Änderungen zu 
unterrichten; dies kann in Form eines Ausdrucks 
auf einem Kontoauszug erfolgen. 
 
§ 494  Rechtsfolgen von Formmängeln 

(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag und die 
auf Abschluss eines solchen Vertrags vom Ver-
braucher erteilte Vollmacht sind nichtig, wenn die 
Schriftform insgesamt nicht eingehalten ist oder 
wenn eine der in § 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 bis 6 
vorgeschriebenen Angaben fehlt. 

 
(2) Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 

wird der Verbraucherdarlehensvertrag gültig, so-
weit der Darlehensnehmer das Darlehen empfängt 
oder in Anspruch nimmt. Jedoch ermäßigt sich der 
dem Verbraucherdarlehensvertrag zugrunde ge-
legte Zinssatz (§ 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 4) auf den 
gesetzlichen Zinssatz, wenn seine Angabe, die 
Angabe des effektiven oder anfänglichen effekti-
ven Jahreszinses (§ 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 5) oder 
die Angabe des Gesamtbetrags (§ 492 Abs. 1 Satz 
5 Nr. 2, Abs. 1a) fehlt. Nicht angegebene Kosten 
werden vom Darlehensnehmer nicht geschuldet. 
Vereinbarte Teilzahlungen sind unter Berücksichti-
gung der verminderten Zinsen oder Kosten neu zu 
berechnen. Ist nicht angegeben, unter welchen 
Voraussetzungen preisbestimmende Faktoren 
geändert werden können, so entfällt die Möglich-
keit, diese zum Nachteil des Darlehensnehmers zu 
ändern. Sicherheiten können bei fehlenden Anga-
ben hierüber nicht gefordert werden; dies gilt nicht, 
wenn der Nettodarlehensbetrag 50.000 Euro über-
steigt. 

(3) Ist der effektive oder der anfängliche effekti-
ve Jahreszins zu niedrig angegeben, so vermindert 
sich der dem Verbraucherdarlehensvertrag zu-
grunde gelegte Zinssatz um den Prozentsatz, um 
den der effektive oder anfängliche effektive Jah-
reszins zu niedrig angegeben ist. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 494  Rechtsfolgen von Formmängeln 

(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag und die 
auf Abschluss eines solchen Vertrags vom Ver-
braucher erteilte Vollmacht sind nichtig, wenn die 
Schriftform insgesamt nicht eingehalten ist oder 
wenn eine der in Artikel 247 §§ 6 und 9 bis 13 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche vorgeschriebenen Angaben fehlt. 

(2) Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 
wird der Verbraucherdarlehensvertrag gültig, so-
weit der Darlehensnehmer das Darlehen empfängt 
oder in Anspruch nimmt. Jedoch ermäßigt sich der 
dem Verbraucherdarlehensvertrag zugrunde ge-
legte Sollzinssatz auf den gesetzlichen Zinssatz, 
wenn die Angabe des Sollzinssatzes, des effekti-
ven Jahreszinses oder des Gesamtbetrags fehlt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Ist der effektive Jahreszins zu niedrig ange-

geben, so vermindert sich der dem Verbraucher-
darlehensvertrag zugrunde gelegte Sollzinssatz 
um den Prozentsatz, um den der effektive Jahres-
zins zu niedrig angegeben ist. 
 

(4) Nicht angegebene Kosten werden vom 
Darlehensnehmer nicht geschuldet. Ist im Ver-
trag nicht angegeben, unter welchen Vorausset-
zungen Kosten oder Zinsen angepasst werden 
können, so entfällt die Möglichkeit, diese zum 
Nachteil des Darlehensnehmers anzupassen. 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 495  Widerrufsrecht 

(1) … 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf die in 

§ 493 Abs. 1 Satz 1 genannten Verbraucherdarle-
hensverträge, wenn der Darlehensnehmer nach 
dem Vertrag das Darlehen jederzeit ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist und ohne zusätzliche 
Kosten zurückzahlen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Wurden Teilzahlungen vereinbart, ist de-
ren Höhe vom Darlehensgeber unter Berück-
sichtigung der verminderten Zinsen oder Kos-
ten neu zu berechnen. 

(6) Fehlen im Vertrag Angaben zur Laufzeit 
oder zum Kündigungsrecht, ist der Darlehens-
nehmer jederzeit zur Kündigung berechtigt. 
Fehlen Angaben zu Sicherheiten, können sie 
nicht gefordert werden. Satz 2 gilt nicht, wenn 
der Nettodarlehensbetrag 75 000 Euro über-
steigt. 

(7) Der Darlehensgeber stellt dem Darle-
hensnehmer eine Abschrift des Vertrags zur 
Verfügung, in der die Vertragsänderungen be-
rücksichtigt sind, die sich aus den Absätzen 2 
bis 6 ergeben. 
 
§ 495  Widerrufsrecht 

(1) (unverändert) 
(2) Die §§ 355 bis 359a gelten mit der Maß-

gabe, dass 
1. an die Stelle der Widerrufsbelehrung die 

Pflichtangabe nach Artikel 247 § 6 Abs. 2 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche tritt, 

2. die Widerrufsfrist auch nicht vor Ver-
tragsschluss beginnt und 

3. der Darlehensnehmer abweichend von 
§ 346 Abs. 1 dem Darlehensgeber auch 
die Aufwendungen zu ersetzen hat, die 
der Darlehensgeber an öffentliche Stellen 
erbracht hat und nicht zurückverlangen 
kann. § 346 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halb-
satz ist nur anzuwenden, wenn das Dar-
lehen durch ein Grundpfandrecht gesi-
chert ist. 

(3) Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Dar-
lehensverträgen, 

1. die einen Darlehensvertrag, zu dessen 
Kündigung der Darlehensgeber wegen 
Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers 
berechtigt ist, durch Rückzahlungsver-
einbarungen ergänzen oder ersetzen, 
wenn dadurch ein gerichtliches Verfah-
ren vermieden wird und wenn der Ge-
samtbetrag (Artikel 247 § 3 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche) geringer ist als die Rest-
schuld des ursprünglichen Vertrags, 

2. die notariell zu beurkunden sind, wenn 
der Notar bestätigt, dass die Rechte des 
Darlehensnehmers aus den §§ 491a und 
492 gewahrt sind, oder 

3. die § 504 Abs. 2 oder § 505 entsprechen. 
 



 

 

    
 

§ 496  Einwendungsverzicht, Wechsel- und 
Scheckverbot 

(1) … 
(2) Wird eine Forderung des Darlehensgebers 

aus einem Darlehensvertrag an einen Dritten ab-
getreten oder findet in der Person des Darlehens-
gebers ein Wechsel statt, ist der Darlehensnehmer 
unverzüglich darüber sowie über die Kontaktdaten 
des neuen Gläubigers gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 der BGB-Informationspflichten-Verordnung 
zu unterrichten. Die Unterrichtung ist bei Abtretun-
gen entbehrlich, wenn der bisherige Darlehensge-
ber mit dem neuen Gläubiger vereinbart hat, dass 
im Verhältnis zum Darlehensnehmer weiterhin 
allein der bisherige Darlehensgeber auftritt. Fallen 
die Voraussetzungen des Satzes 2 fort, ist die 
Unterrichtung unverzüglich nachzuholen. 

 
(3) … 

 
§ 497  Behandlung der Verzugszinsen, Anrech-
nung von Teilleistungen 

(1) Soweit der Darlehensnehmer mit Zahlun-
gen, die er auf Grund des Verbraucherdarlehens-
vertrags schuldet, in Verzug kommt, hat er den 
geschuldeten Betrag nach § 288 Abs. 1 zu verzin-
sen; dies gilt nicht für Immobiliardarlehensverträge. 
Bei diesen Verträgen beträgt der Verzugszinssatz 
für das Jahr zweieinhalb Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz. Im Einzelfall kann der Darlehens-
geber einen höheren oder der Darlehensnehmer 
einen niedrigeren Schaden nachweisen. 

(2) … 
(3) Zahlungen des Darlehensnehmers, die zur 

Tilgung der gesamten fälligen Schuld nicht ausrei-
chen, werden abweichend von § 367 Abs. 1 zu-
nächst auf die Kosten der Rechtsverfolgung, dann 
auf den übrigen geschuldeten Betrag (Absatz 1) 
und zuletzt auf die Zinsen (Absatz 2) angerechnet. 
Der Darlehensgeber darf Teilzahlungen nicht zu-
rückweisen. Die Verjährung der Ansprüche auf 
Darlehensrückerstattung und Zinsen ist vom Ein-
tritt des Verzugs nach Absatz 1 an bis zu ihrer 
Feststellung in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 
bezeichneten Art gehemmt, jedoch nicht länger als 
zehn Jahre von ihrer Entstehung an. Auf die An-
sprüche auf Zinsen findet § 197 Abs. 2 keine An-
wendung. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwen-
dung, soweit Zahlungen auf Vollstreckungstitel 
geleistet werden, deren Hauptforderung auf Zinsen 
lautet. 

(4) Die Absätze 2 und 3 Satz 1, 2, 4 und 5 gel-
ten nicht für Immobiliardarlehensverträge. 
 
 

§ 496  Einwendungsverzicht, Wechsel- und 
Scheckverbot 

(1) (unverändert) 
(2) Wird eine Forderung des Darlehensgebers 

aus einem Darlehensvertrag an einen Dritten ab-
getreten oder findet in der Person des Darlehens-
gebers ein Wechsel statt, ist der Darlehensnehmer 
unverzüglich darüber sowie über die Kontaktdaten 
des neuen Gläubigers nach Artikel 246 § 1 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche zu unterrichten. Die 
Unterrichtung ist bei Abtretungen entbehrlich, 
wenn der bisherige Darlehensgeber mit dem neu-
en Gläubiger vereinbart hat, dass im Verhältnis 
zum Darlehensnehmer weiterhin allein der bisheri-
ge Darlehensgeber auftritt. Fallen die Vorausset-
zungen des Satzes 2 fort, ist die Unterrichtung 
unverzüglich nachzuholen. 

(3) (unverändert) 
 
§ 497  Verzug des Darlehensnehmers 
 

(1) Soweit der Darlehensnehmer mit Zahlun-
gen, die er auf Grund des Verbraucherdarlehens-
vertrags schuldet, in Verzug kommt, hat er den 
geschuldeten Betrag nach § 288 Abs. 1 zu verzin-
sen. Im Einzelfall kann der Darlehensgeber einen 
höheren oder der Darlehensnehmer einen niedri-
geren Schaden nachweisen. 

 
 
 
(2) (aufgehoben) 
(3) Zahlungen des Darlehensnehmers, die zur 

Tilgung der gesamten fälligen Schuld nicht ausrei-
chen, werden abweichend von § 367 Abs. 1 zu-
nächst auf die Kosten der Rechtsverfolgung, dann 
auf den übrigen geschuldeten Betrag (Absatz 1) 
und zuletzt auf die Zinsen (Absatz 2) angerechnet. 
Der Darlehensgeber darf Teilzahlungen nicht zu-
rückweisen. Die Verjährung der Ansprüche auf 
Darlehensrückzahlung und Zinsen ist vom Eintritt 
des Verzugs nach Absatz 1 an bis zu ihrer Fest-
stellung in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 be-
zeichneten Art gehemmt, jedoch nicht länger als 
zehn Jahre von ihrer Entstehung an. Auf die An-
sprüche auf Zinsen findet § 197 Abs. 2 keine An-
wendung. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwen-
dung, soweit Zahlungen auf Vollstreckungstitel 
geleistet werden, deren Hauptforderung auf Zinsen 
lautet. 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 498  Gesamtfälligstellung bei Teilzahlungs-
darlehen 

(1) Wegen Zahlungsverzugs des Darlehens-
nehmers kann der Darlehensgeber den Verbrau-
cherdarlehensvertrag bei einem Darlehen, das in 
Teilzahlungen zu tilgen ist, nur kündigen, wenn 

1. der Darlehensnehmer mit mindestens zwei 
aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz 
oder teilweise und mindestens 10 Prozent, 
bei einer Laufzeit des Verbraucherdarle-
hensvertrags über drei Jahre mit fünf Pro-
zent des Nennbetrags des Darlehens oder 
des Teilzahlungspreises in Verzug ist und 

2. der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer 
erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung 
des rückständigen Betrags mit der Erklärung 
gesetzt hat, dass er bei Nichtzahlung inner-
halb der Frist die gesamte Restschuld ver-
lange. 

Der Darlehensgeber soll dem Darlehensnehmer 
spätestens mit der Fristsetzung ein Gespräch über 
die Möglichkeiten einer einverständlichen Rege-
lung anbieten. 

(2) Kündigt der Darlehensgeber den Verbrau-
cherdarlehensvertrag, so vermindert sich die Rest-
schuld um die Zinsen und sonstigen laufzeitab-
hängigen Kosten des Darlehens, die bei staffel-
mäßiger Berechnung auf die Zeit nach Wirksam-
werden der Kündigung entfallen. 

(3) Bei Immobiliardarlehensverträgen gilt Ab-
satz 1 mit der Maßgabe, dass der Darlehensneh-
mer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden 
Teilzahlungen ganz oder teilweise und mindestens 
2,5 Prozent des Nennbetrags des Darlehens in 
Verzug sein muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 498  Gesamtfälligstellung bei Teilzahlungs-
darlehen 

Wegen Zahlungsverzugs des Darlehensneh-
mers kann der Darlehensgeber den Verbraucher-
darlehensvertrag bei einem Darlehen, das in Teil-
zahlungen zu tilgen ist, nur kündigen, wenn 

1. der Darlehensnehmer mit mindestens zwei 
aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz 
oder teilweise und mindestens 10 Prozent, 
bei einer Laufzeit des Verbraucherdarle-
hensvertrags von mehr als drei Jahren mit 
mindestens 5 Prozent des Nennbetrags 
des Darlehens in Verzug ist und 

2. der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer 
erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung 
des rückständigen Betrags mit der Erklärung 
gesetzt hat, dass er bei Nichtzahlung inner-
halb der Frist die gesamte Restschuld ver-
lange. 

Der Darlehensgeber soll dem Darlehensnehmer 
spätestens mit der Fristsetzung ein Gespräch über 
die Möglichkeiten einer einverständlichen Rege-
lung anbieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(noch Untertitel 1 Kapitel 2) 
§ 499  Kündigungsrecht des Darlehensgebers; 
Leistungsverweigerung 

(1) In einem Verbraucherdarlehensvertrag 
ist eine Vereinbarung über ein Kündigungs-
recht des Darlehensgebers unwirksam, wenn 
eine bestimmte Vertragslaufzeit vereinbart 
wurde oder die Kündigungsfrist zwei Monate 
unterschreitet. 

(2) Der Darlehensgeber ist bei entsprechen-
der Vereinbarung berechtigt, die Auszahlung 
eines Darlehens, bei dem eine Zeit für die 
Rückzahlung nicht bestimmt ist, aus einem 
sachlichen Grund zu verweigern. Beabsichtigt 
der Darlehensgeber dieses Recht auszuüben, 
hat er dies dem Darlehensnehmer unverzüglich 
mitzuteilen und ihn über die Gründe möglichst 
vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Rechtsausübung zu unterrichten. Die Unter-
richtung über die Gründe unterbleibt, soweit 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hierdurch die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung gefährdet würde. 
 
§ 500  Kündigungsrecht des Darlehensneh-
mers; vorzeitige Rückzahlung 

(1) Der Darlehensnehmer kann einen Ver-
braucherdarlehensvertrag, bei dem eine Zeit 
für die Rückzahlung nicht bestimmt ist, ganz 
oder teilweise kündigen, ohne eine Frist einzu-
halten. Eine Vereinbarung über eine Kündi-
gungsfrist von mehr als einem Monat ist un-
wirksam. 

(2) Der Darlehensnehmer kann seine Ver-
bindlichkeiten aus einem Verbraucherdarle-
hensvertrag jederzeit ganz oder teilweise vor-
zeitig erfüllen. 
 
§ 501  Kostenermäßigung 

Soweit der Darlehensnehmer seine Verbind-
lichkeiten vorzeitig erfüllt oder die Restschuld 
vor der vereinbarten Zeit durch Kündigung 
fällig wird, vermindern sich die Gesamtkosten 
(§ 6 Abs. 3 der Preisangabenverordnung) um 
die Zinsen und sonstigen laufzeitabhängigen 
Kosten, die bei gestaffelter Berechnung auf die 
Zeit nach der Fälligkeit oder Erfüllung entfallen. 
 
§ 502  Vorfälligkeitsentschädigung 

(1) Der Darlehensgeber kann im Fall der vor-
zeitigen Rückzahlung eine angemessene Vor-
fälligkeitsentschädigung für den unmittelbar 
mit der vorzeitigen Rückzahlung zusammen-
hängenden Schaden verlangen, wenn der Dar-
lehensnehmer zum Zeitpunkt der Rückzahlung 
Zinsen zu einem bei Vertragsabschluss verein-
barten, gebundenen Sollzinssatz schuldet. Die 
Vorfälligkeitsentschädigung darf folgende Be-
träge jeweils nicht überschreiten: 

1. 1 Prozent beziehungsweise, wenn der 
Zeitraum zwischen der vorzeitigen und 
der vereinbarten Rückzahlung weniger 
als ein Jahr beträgt, 0,5 Prozent des vor-
zeitig zurückgezahlten Betrags, 

2. den Betrag der Sollzinsen, den der Dar-
lehensnehmer in dem Zeitraum zwischen 
der vorzeitigen und der vereinbarten 
Rückzahlung entrichtet hätte. 

(2) Der Anspruch auf Vorfälligkeitsentschä-
digung ist ausgeschlossen, wenn 

1. die Rückzahlung aus den Mitteln einer 
Versicherung bewirkt wird, die auf Grund 
einer entsprechenden Verpflichtung im 
Darlehensvertrag abgeschlossen wurde, 
um die Rückzahlung zu sichern, oder 

 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. im Vertrag die Angaben über die Laufzeit 
des Vertrags, das Kündigungsrecht des 
Darlehensnehmers oder die Berechnung 
der Vorfälligkeitsentschädigung unzurei-
chend sind. 

 
§ 503  Immobiliardarlehensverträge 

(1) § 497 Abs. 2 und 3 Satz 1, 2, 4 und 5 so-
wie die §§ 499, 500 und 502 sind nicht anzu-
wenden auf Verträge, bei denen die Zurverfü-
gungstellung des Darlehens von der Sicherung 
durch ein Grundpfandrecht abhängig gemacht 
wird und zu Bedingungen erfolgt, die für 
grundpfandrechtlich abgesicherte Verträge und 
deren Zwischenfinanzierung üblich sind; der 
Sicherung durch ein Grundpfandrecht steht es 
gleich, wenn von einer solchen Sicherung nach 
§ 7 Abs. 3 bis 5 des Gesetzes über Bauspar-
kassen abgesehen wird. 

(2) Der Verzugszinssatz beträgt abweichend 
von § 497 Abs. 1 für das Jahr 2,5 Prozentpunk-
te über dem Basiszinssatz. 

(3) § 498 Satz 1 Nr. 1 gilt mit der Maßgabe, 
dass der Darlehensnehmer mit mindestens 
zwei aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz 
oder teilweise und mit mindestens 2,5 Prozent 
des Nennbetrags des Darlehens in Verzug sein 
muss. 
 
§ 504  Eingeräumte Überziehungsmöglichkeit 

(1) Ist ein Verbraucherdarlehen in der Weise 
gewährt, dass der Darlehensgeber in einem 
Vertragsverhältnis über ein laufendes Konto 
dem Darlehensnehmer das Recht einräumt, 
sein Konto in bestimmter Höhe zu überziehen 
(Überziehungsmöglichkeit), hat der Darlehens-
geber den Darlehensnehmer in regelmäßigen 
Zeitabständen über die Angaben zu unterrich-
ten, die sich aus Artikel 247 § 16 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
ergeben. Ein Anspruch auf Vorfälligkeitsent-
schädigung aus § 502 ist ausgeschlossen. 
§ 493 Abs. 3 ist nur bei einer Erhöhung des 
Sollzinssatzes anzuwenden und gilt entspre-
chend bei einer Erhöhung der vereinbarten 
sonstigen Kosten. § 499 Abs. 1 ist nicht anzu-
wenden. 

(2) Ist in einer Überziehungsmöglichkeit 
vereinbart, dass nach der Auszahlung die 
Laufzeit höchstens drei Monate beträgt oder 
der Darlehensgeber kündigen kann, ohne eine 
Frist einzuhalten, sind § 491a Abs. 3, die 
§§ 495, 499 Abs. 2 und § 500 Abs. 1 Satz 2 nicht 
anzuwenden. § 492 Abs. 1 ist nicht anzuwen-
den, wenn außer den Sollzinsen keine weiteren 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 499  Zahlungsaufschub, sonstige Finanzie-
rungshilfe 

(1) Die Vorschriften der §§ 358, 359 und 492 
Abs. 1 bis 3 und der §§ 494 bis 498 finden vorbe-
haltlich der Absätze 2 und 3 entsprechende An-
wendung auf Verträge, durch die ein Unternehmer 
einem Verbraucher einen entgeltlichen Zahlungs-
aufschub von mehr als drei Monaten oder eine 
sonstige entgeltliche Finanzierungshilfe gewährt. 

(2) Für Finanzierungsleasingverträge und Ver-
träge, die die Lieferung einer bestimmten Sache 
oder die Erbringung einer bestimmten anderen 
Leistung gegen Teilzahlungen zum Gegenstand 
haben (Teilzahlungsgeschäfte), gelten vorbehalt-

laufenden Kosten vereinbart sind, die Sollzin-
sen nicht in kürzeren Zeiträumen als drei Mo-
naten fällig werden und der Darlehensgeber 
dem Darlehensnehmer den Vertragsinhalt spä-
testens unverzüglich nach Vertragsabschluss 
in Textform mitteilt. 
 
§ 505  Geduldete Überziehung 

(1) Vereinbart ein Unternehmer in einem Ver-
trag mit einem Verbraucher über ein laufendes 
Konto ohne eingeräumte Überziehungsmög-
lichkeit ein Entgelt für den Fall, dass er eine 
Überziehung des Kontos duldet, müssen in 
diesem Vertrag die Angaben nach Artikel 247 
§ 17 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche in Textform enthalten 
sein und dem Verbraucher in regelmäßigen 
Zeitabständen in Textform mitgeteilt werden. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein Darlehens-
geber mit einem Darlehensnehmer in einem 
Vertrag über ein laufendes Konto mit einge-
räumter Überziehungsmöglichkeit ein Entgelt 
für den Fall vereinbart, dass er eine Überzie-
hung des Kontos über die vertraglich bestimm-
te Höhe hinaus duldet. 

(2) Kommt es im Fall des Absatzes 1 zu ei-
ner erheblichen Überziehung von mehr als ei-
nem Monat, unterrichtet der Darlehensgeber 
den Darlehensnehmer unverzüglich in Text-
form über die sich aus Artikel 247 § 17 Abs. 2 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche ergebenden Einzelheiten. 

(3) Verstößt der Unternehmer gegen Absatz 
1 oder Absatz 2, kann der Darlehensgeber über 
die Rückzahlung des Darlehens hinaus Kosten 
und Zinsen nicht verlangen. 

(4) Die §§ 491a bis 496 und 499 bis 502 sind 
auf Verbraucherdarlehensverträge, die unter 
den in Absatz 1 genannten Voraussetzungen 
zustande kommen, nicht anzuwenden. 
 
§ 506  Zahlungsaufschub, sonstige Finanzie-
rungshilfe 

(1) Die Vorschriften der §§ 358 bis 359a und 
491a bis 502 sind mit Ausnahme des § 492 
Abs. 4 und vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 auf 
Verträge entsprechend anzuwenden, durch die 
ein Unternehmer einem Verbraucher einen entgelt-
lichen Zahlungsaufschub oder eine sonstige ent-
geltliche Finanzierungshilfe gewährt. 

(2) Verträge zwischen einem Unternehmer 
und einem Verbraucher über die entgeltliche 
Nutzung eines Gegenstandes gelten als ent-
geltliche Finanzierungshilfe, wenn vereinbart 
ist, dass 



 

 

    
 

lich des Absatzes 3 die in den §§ 500 bis 504 ge-
regelten Besonderheiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Vorschriften dieses Untertitels finden in 

dem in § 491 Abs. 2 und 3 bestimmten Umfang 
keine Anwendung. Bei einem Teilzahlungsgeschäft 
tritt an die Stelle des in § 491 Abs. 2 Nr. 1 genann-
ten Nettodarlehensbetrags der Barzahlungspreis. 
 
 
 
 
§ 500  Finanzierungsleasingverträge 

Auf Finanzierungsleasingverträge zwischen ei-
nem Unternehmer und einem Verbraucher finden 
lediglich die Vorschriften der §§ 358, 359, 492 
Abs. 1 Satz 1 bis 4, § 492 Abs. 2 und 3 und § 495 
Abs. 1 sowie der §§ 496 bis 498 entsprechende 
Anwendung. 
 
§ 501  Teilzahlungsgeschäfte 

Auf Teilzahlungsgeschäfte zwischen einem Un-
ternehmer und einem Verbraucher finden lediglich 
die Vorschriften der §§ 358, 359, 492 Abs. 1 Satz 
1 bis 4, § 492 Abs. 2 und 3, § 495 Abs. 1 sowie der 
§§ 496 bis 498 entsprechende Anwendung. Im 
Übrigen gelten die folgenden Vorschriften. 
 
§ 502  Erforderliche Angaben, Rechtsfolgen 
von Formmängeln bei Teilzahlungsgeschäften 

(1) Die vom Verbraucher zu unterzeichnende 
Vertragserklärung muss bei Teilzahlungsgeschäf-
ten angeben 

1. den Barzahlungspreis, 
2. den Teilzahlungspreis (Gesamtbetrag von 

Anzahlung und allen vom Verbraucher zu 
entrichtenden Teilzahlungen einschließlich 
Zinsen und sonstiger Kosten), 

3. Betrag, Zahl und Fälligkeit der einzelnen 
Teilzahlungen, 

4. den effektiven Jahreszins, 

1. der Verbraucher zum Erwerb des Gegen-
standes verpflichtet ist, 

2. der Unternehmer vom Verbraucher den 
Erwerb des Gegenstandes verlangen 
kann oder 

3. der Verbraucher bei Beendigung des Ver-
trags für einen bestimmten Wert des Ge-
genstandes einzustehen hat. 

Auf Verträge gemäß Satz 1 Nr. 3 sind § 500 
Abs. 2 und § 502 nicht anzuwenden. 

(3) Für Verträge, die die Lieferung einer be-
stimmten Sache oder die Erbringung einer be-
stimmten anderen Leistung gegen Teilzahlun-
gen zum Gegenstand haben (Teilzahlungsge-
schäfte), gelten vorbehaltlich des Absatzes 4 
zusätzlich die in den §§ 507 und 508 geregelten 
Besonderheiten. 

(4) Die Vorschriften dieses Untertitels sind in 
dem in § 491 Abs. 2 und 3 bestimmten Umfang 
nicht anzuwenden. Soweit nach der Vertragsart 
ein Nettodarlehensbetrag (§ 491 Abs. 2 Nr. 1) 
nicht vorhanden ist, tritt an seine Stelle der 
Barzahlungspreis oder, wenn der Unternehmer 
den Gegenstand für den Verbraucher erworben 
hat, der Anschaffungspreis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 507  Teilzahlungsgeschäfte 

(1) § 494 Abs. 1 bis 3 und 6 Satz 3 ist auf 
Teilzahlungsgeschäfte nicht anzuwenden. Gibt 
der Verbraucher sein Angebot zum Vertrags-
abschluss im Fernabsatz auf Grund eines Ver-
kaufsprospekts oder eines vergleichbaren 
elektronischen Mediums ab, aus dem der Bar-
zahlungspreis, der Sollzinssatz, der effektive 
Jahreszins, ein Tilgungsplan anhand beispiel-
hafter Gesamtbeträge sowie die zu stellenden 
Sicherheiten und Versicherungen ersichtlich 
sind, ist auch § 492 Abs. 1 nicht anzuwenden, 
wenn der Unternehmer dem Verbraucher den 



 

 

    
 

5. die Kosten einer Versicherung, die im Zu-
sammenhang mit dem Teilzahlungsgeschäft 
abgeschlossen wird, 

6. die Vereinbarung eines Eigentumsvorbe-
halts oder einer anderen zu bestellenden Si-
cherheit. 

Der Angabe eines Barzahlungspreises und eines 
effektiven Jahreszinses bedarf es nicht, wenn der 
Unternehmer nur gegen Teilzahlungen Sachen 
liefert oder Leistungen erbringt. 

(2) Die Erfordernisse des Absatzes 1, des 
§ 492 Abs. 1 Satz 1 bis 4 und des § 492 Abs. 3 
gelten nicht für Teilzahlungsgeschäfte im Fernab-
satz, wenn die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 be-
zeichneten Angaben mit Ausnahme des Betrags 
der einzelnen Teilzahlungen dem Verbraucher so 
rechtzeitig in Textform mitgeteilt sind, dass er die 
Angaben vor dem Abschluss des Vertrags einge-
hend zur Kenntnis nehmen kann. 

(3) Das Teilzahlungsgeschäft ist nichtig, wenn 
die Schriftform des § 492 Abs. 1 Satz 1 bis 4 nicht 
eingehalten ist oder wenn eine der im Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 5 vorgeschriebenen Angaben fehlt. 
Ungeachtet eines Mangels nach Satz 1 wird das 
Teilzahlungsgeschäft gültig, wenn dem Verbrau-
cher die Sache übergeben oder die Leistung erb-
racht wird. Jedoch ist der Barzahlungspreis höchs-
tens mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen, 
wenn die Angabe des Teilzahlungspreises oder 
des effektiven Jahreszinses fehlt. Ist ein Barzah-
lungspreis nicht genannt, so gilt im Zweifel der 
Marktpreis als Barzahlungspreis. Die Bestellung 
von Sicherheiten kann bei fehlenden Angaben 
hierüber nicht gefordert werden. Ist der effektive 
oder der anfängliche effektive Jahreszins zu nied-
rig angegeben, so vermindert sich der Teilzah-
lungspreis um den Prozentsatz, um den der effek-
tive oder anfängliche effektive Jahreszins zu nied-
rig angegeben ist. 
 
§ 503  Rückgaberecht, Rücktritt bei Teilzah-
lungsgeschäften 

(1) Anstelle des dem Verbraucher gemäß § 495 
Abs. 1 zustehenden Widerrufsrechts kann dem 
Verbraucher ein Rückgaberecht nach § 356 einge-
räumt werden. 

 
 
(2) Der Unternehmer kann von einem Teilzah-

lungsgeschäft wegen Zahlungsverzugs des Ver-
brauchers nur unter den in § 498 Abs. 1 bezeich-
neten Voraussetzungen zurücktreten. Der Ver-
braucher hat dem Unternehmer auch die infolge 
des Vertrags gemachten Aufwendungen zu erset-
zen. Bei der Bemessung der Vergütung von Nut-

Vertragsinhalt spätestens unverzüglich nach 
Vertragsabschluss in Textform mitteilt. 

(2) Das Teilzahlungsgeschäft ist nichtig, 
wenn die vorgeschriebene Schriftform des 
§ 492 Abs. 1 nicht eingehalten ist oder im Ver-
trag eine der in Artikel 247 §§ 6, 12 und 13 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche vorgeschriebenen Angaben fehlt. 
Ungeachtet eines Mangels nach Satz 1 wird 
das Teilzahlungsgeschäft gültig, wenn dem 
Verbraucher die Sache übergeben oder die 
Leistung erbracht wird. Jedoch ist der Barzah-
lungspreis höchstens mit dem gesetzlichen 
Zinssatz zu verzinsen, wenn die Angabe des 
Gesamtbetrags oder des effektiven Jahreszin-
ses fehlt. Ist ein Barzahlungspreis nicht ge-
nannt, so gilt im Zweifel der Marktpreis als Bar-
zahlungspreis. Ist der effektive Jahreszins zu 
niedrig angegeben, so vermindert sich der Ge-
samtbetrag um den Prozentsatz, um den der 
effektive Jahreszins zu niedrig angegeben ist. 

(3) Abweichend von den §§ 491a und 492 
Abs. 2 dieses Gesetzes und von Artikel 247 
§§ 3, 6 und 12 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche müssen in der vor-
vertraglichen Information und im Vertrag der 
Barzahlungspreis und der effektive Jahreszins 
nicht angegeben werden, wenn der Unterneh-
mer nur gegen Teilzahlungen Sachen liefert 
oder Leistungen erbringt. Im Fall des § 501 ist 
der Berechnung der Kostenermäßigung der 
gesetzliche Zinssatz (§ 246) zugrunde zu legen. 
Ein Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung 
ist ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
§ 508  Rückgaberecht, Rücktritt bei Teilzah-
lungsgeschäften 

(1) Anstelle des dem Verbraucher gemäß § 495 
Abs. 1 zustehenden Widerrufsrechts kann dem 
Verbraucher bei Verträgen über die Lieferung 
einer bestimmten Sache ein Rückgaberecht nach 
§ 356 eingeräumt werden. § 495 Abs. 2 gilt für 
das Rückgaberecht entsprechend. 

(2) Der Unternehmer kann von einem Teilzah-
lungsgeschäft wegen Zahlungsverzugs des Ver-
brauchers nur unter den in § 498 Abs. 1 bezeich-
neten Voraussetzungen zurücktreten. Dem Nenn-
betrag entspricht der Gesamtbetrag. Der Ver-
braucher hat dem Unternehmer auch die infolge 
des Vertrags gemachten Aufwendungen zu erset-



 

 

    
 

zungen einer zurückzugewährenden Sache ist auf 
die inzwischen eingetretene Wertminderung Rück-
sicht zu nehmen. Nimmt der Unternehmer die auf 
Grund des Teilzahlungsgeschäfts gelieferte Sache 
wieder an sich, gilt dies als Ausübung des Rück-
trittsrechts, es sei denn, der Unternehmer einigt 
sich mit dem Verbraucher, diesem den gewöhnli-
chen Verkaufswert der Sache im Zeitpunkt der 
Wegnahme zu vergüten. Satz 4 gilt entsprechend, 
wenn ein Vertrag über die Lieferung einer Sache 
mit einem Verbraucherdarlehensvertrag verbunden 
ist (§ 358 Abs. 2) und wenn der Darlehensgeber 
die Sache an sich nimmt; im Fall des Rücktritts 
bestimmt sich das Rechtsverhältnis zwischen dem 
Darlehensgeber und dem Verbraucher nach den 
Sätzen 2 und 3. 
 
 
§ 504  Vorzeitige Zahlung bei Teilzahlungsge-
schäften 

Erfüllt der Verbraucher vorzeitig seine Verbind-
lichkeiten aus dem Teilzahlungsgeschäft, so ver-
mindert sich der Teilzahlungspreis um die Zinsen 
und sonstigen laufzeitabhängigen Kosten, die bei 
gestaffelter Berechnung auf die Zeit nach der vor-
zeitigen Erfüllung entfallen. Ist ein Barzahlungs-
preis gemäß § 502 Abs. 1 Satz 2 nicht anzugeben, 
so ist der gesetzliche Zinssatz (§ 246) zugrunde zu 
legen. Zinsen und sonstige laufzeitabhängige Kos-
ten kann der Unternehmer jedoch für die ersten 
neun Monate der ursprünglich vorgesehenen Lauf-
zeit auch dann verlangen, wenn der Verbraucher 
seine Verbindlichkeiten vor Ablauf dieses Zeit-
raums erfüllt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 505  Ratenlieferungsverträge 

… 
 
 

zen. Bei der Bemessung der Vergütung von Nut-
zungen einer zurückzugewährenden Sache ist auf 
die inzwischen eingetretene Wertminderung Rück-
sicht zu nehmen. Nimmt der Unternehmer die auf 
Grund des Teilzahlungsgeschäfts gelieferte Sache 
wieder an sich, gilt dies als Ausübung des Rück-
trittsrechts, es sei denn, der Unternehmer einigt 
sich mit dem Verbraucher, diesem den gewöhnli-
chen Verkaufswert der Sache im Zeitpunkt der 
Wegnahme zu vergüten. Satz 5 gilt entsprechend, 
wenn ein Vertrag über die Lieferung einer Sache 
mit einem Verbraucherdarlehensvertrag verbunden 
ist (§ 358 Abs. 2) und wenn der Darlehensgeber 
die Sache an sich nimmt; im Fall des Rücktritts 
bestimmt sich das Rechtsverhältnis zwischen dem 
Darlehensgeber und dem Verbraucher nach den 
Sätzen 3 und 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(vor Untertitel 3) 
§ 509  Prüfung der Kreditwürdigkeit 

Vor dem Abschluss eines Vertrags über eine 
entgeltliche Finanzierungshilfe hat der Unter-
nehmer die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers 
zu bewerten. Grundlage für die Bewertung 
können Auskünfte des Verbrauchers und er-
forderlichenfalls Auskünfte von Stellen sein, 
die geschäftsmäßig personenbezogene Daten, 
die zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von 
Verbrauchern genutzt werden dürfen, zum 
Zweck der Übermittlung erheben, speichern 
oder verändern. Die Bestimmungen zum 
Schutz personenbezogener Daten bleiben un-
berührt. 
 
§ 510  Ratenlieferungsverträge 

(unverändert) 
 
 



 

 

    
 

§ 511  Abweichende Vereinbarungen 
Von den Vorschriften der §§ 491 bis 505 darf 

nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen 
werden. Diese Vorschriften finden auch Anwen-
dung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen 
umgangen werden. 
 
 
§ 507  Anwendung auf Existenzgründer 

Die §§ 491 bis 506 gelten auch für natürliche 
Personen, die sich ein Darlehen, einen Zahlungs-
aufschub oder eine sonstige Finanzierungshilfe für 
die Aufnahme einer gewerblichen oder selbständi-
gen beruflichen Tätigkeit gewähren lassen oder zu 
diesem Zweck einen Ratenlieferungsvertrag 
schließen, es sei denn, der Nettodarlehensbetrag 
oder Barzahlungspreis übersteigt 50.000 Euro. 
 
§ 655a  Darlehensvermittlungsvertrag 

Für einen Vertrag, nach dem es ein Unterneh-
mer unternimmt, einem Verbraucher gegen Entgelt 
einen Verbraucherdarlehensvertrag zu vermitteln 
oder ihm die Gelegenheit zum Abschluss eines 
Verbraucherdarlehensvertrags nachzuweisen, 
gelten vorbehaltlich des Satzes 2 die folgenden 
Vorschriften. Dies gilt nicht in dem in § 491 Abs. 2 
bestimmten Umfang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 655b  Schriftform 
(1) Der Darlehensvermittlungsvertrag bedarf 

der schriftlichen Form. In dem Vertrag ist vorbe-
haltlich sonstiger Informationspflichten insbeson-
dere die Vergütung des Darlehensvermittlers in 
einem Prozentsatz des Darlehens anzugeben; hat 
der Darlehensvermittler auch mit dem Unterneh-
mer eine Vergütung vereinbart, so ist auch diese 
anzugeben. Der Vertrag darf nicht mit dem Antrag 
auf Hingabe des Darlehens verbunden werden. 
Der Darlehensvermittler hat dem Verbraucher den 
Vertragsinhalt in Textform mitzuteilen. 

§ 511  Abweichende Vereinbarungen 
Von den Vorschriften der §§ 491 bis 510 darf, 

soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht zum 
Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. 
Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn 
sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen 
werden. 
 
§ 512  Anwendung auf Existenzgründer 

Die §§ 491 bis 511 gelten auch für natürliche 
Personen, die sich ein Darlehen, einen Zahlungs-
aufschub oder eine sonstige Finanzierungshilfe für 
die Aufnahme einer gewerblichen oder selbständi-
gen beruflichen Tätigkeit gewähren lassen oder zu 
diesem Zweck einen Ratenlieferungsvertrag 
schließen, es sei denn, der Nettodarlehensbetrag 
oder Barzahlungspreis übersteigt 75 000 Euro. 
 
§ 655a  Darlehensvermittlungsvertrag 

(1) Für einen Vertrag, nach dem es ein Unter-
nehmer unternimmt, einem Verbraucher gegen ein 
vom Verbraucher oder einem Dritten zu leis-
tendes Entgelt einen Verbraucherdarlehensvertrag 
oder eine entgeltliche Finanzierungshilfe zu 
vermitteln oder ihm die Gelegenheit zum Ab-
schluss eines solchen Vertrags nachzuweisen, 
gelten vorbehaltlich des Satzes 2 die folgenden 
Vorschriften. Dies gilt nicht in dem in § 491 Abs. 2 
bestimmten Umfang. 

(2) Der Darlehensvermittler hat den Ver-
braucher über die sich aus Artikel 247 § 13 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche ergebenden Einzelheiten in der dort 
vorgesehenen Form zu unterrichten. Der Dar-
lehensvermittler ist gegenüber dem Verbrau-
cher zusätzlich wie ein Darlehensgeber gemäß 
§ 491a verpflichtet. Satz 2 gilt nicht für Waren-
lieferanten oder Dienstleistungserbringer, die 
in lediglich untergeordneter Funktion als Dar-
lehensvermittler tätig werden, etwa indem sie 
als Nebenleistung den Abschluss eines ver-
bundenen Verbraucherdarlehensvertrags ver-
mitteln. 
 

§ 655b  Schriftform 
(1) Der Darlehensvermittlungsvertrag bedarf 

der schriftlichen Form. Der Vertrag darf nicht mit 
dem Antrag auf Hingabe des Darlehens verbunden 
werden. Der Darlehensvermittler hat dem Verbrau-
cher den Vertragsinhalt in Textform mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

(2) Ein Darlehensvermittlungsvertrag, der den 
Anforderungen des Absatzes 1 Satz 1 bis 3 nicht 
genügt, ist nichtig. 
 
 
 
 
§ 655c  Vergütung 

Der Verbraucher ist zur Zahlung der Vergütung 
nur verpflichtet, wenn infolge der Vermittlung oder 
des Nachweises des Darlehensvermittlers das 
Darlehen an den Verbraucher geleistet wird und 
ein Widerruf des Verbrauchers nach § 355 nicht 
mehr möglich ist. Soweit der Verbraucherdarle-
hensvertrag mit Wissen des Darlehensvermittlers 
der vorzeitigen Ablösung eines anderen Darlehens 
(Umschuldung) dient, entsteht ein Anspruch auf 
die Vergütung nur, wenn sich der effektive Jahres-
zins oder der anfängliche effektive Jahreszins nicht 
erhöht; bei der Berechnung des effektiven oder 
des anfänglichen effektiven Jahreszinses für das 
abzulösende Darlehen bleiben etwaige Vermitt-
lungskosten außer Betracht. 
 
§ 655d  Nebenentgelte 

Der Darlehensvermittler darf für Leistungen, die 
mit der Vermittlung des Verbraucherdarlehensver-
trags oder dem Nachweis der Gelegenheit zum 
Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags 
zusammenhängen, außer der Vergütung nach 
§ 655c Satz 1 ein Entgelt nicht vereinbaren. Je-
doch kann vereinbart werden, dass dem Darle-
hensvermittler entstandene, erforderliche Auslagen 
zu erstatten sind. 
 
 
 
 
 
 
§ 655e  Abweichende Vereinbarungen, Anwen-
dung auf Existenzgründer 

(1) … 
(2) Dieser Untertitel gilt auch für Darlehensver-

mittlungsverträge zwischen einem Unternehmer 
und einem Existenzgründer im Sinne von § 507. 
 

(2) Ein Darlehensvermittlungsvertrag, der den 
Anforderungen des Absatzes 1 Satz 1 und 2 nicht 
genügt oder vor dessen Abschluss die Pflichten 
aus Artikel 247 § 13 Abs. 2 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche nicht 
erfüllt worden sind, ist nichtig. 
 
§ 655c  Vergütung 

Der Verbraucher ist zur Zahlung der Vergütung 
nur verpflichtet, wenn infolge der Vermittlung oder 
des Nachweises des Darlehensvermittlers das 
Darlehen an den Verbraucher geleistet wird und 
ein Widerruf des Verbrauchers nach § 355 nicht 
mehr möglich ist. Soweit der Verbraucherdarle-
hensvertrag mit Wissen des Darlehensvermittlers 
der vorzeitigen Ablösung eines anderen Darlehens 
(Umschuldung) dient, entsteht ein Anspruch auf 
die Vergütung nur, wenn sich der effektive Jahres-
zins nicht erhöht; bei der Berechnung des effekti-
ven Jahreszinses für das abzulösende Darlehen 
bleiben etwaige Vermittlungskosten außer Be-
tracht. 
 
 
§ 655d  Nebenentgelte 

Der Darlehensvermittler darf für Leistungen, die 
mit der Vermittlung des Verbraucherdarlehensver-
trags oder dem Nachweis der Gelegenheit zum 
Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags 
zusammenhängen, außer der Vergütung nach 
§ 655c Satz 1 ein Entgelt nicht vereinbaren. Je-
doch kann vereinbart werden, dass dem Darle-
hensvermittler entstandene, erforderliche Auslagen 
zu erstatten sind. Dieser Anspruch darf die Höhe 
oder die Höchstbeträge, die der Darlehensver-
mittler dem Verbraucher gemäß Artikel 247 § 13 
Abs. 2 Nr. 4 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche mitgeteilt hat, nicht 
übersteigen. 
 
§ 655e  Abweichende Vereinbarungen, Anwen-
dung auf Existenzgründer 

(1) (unverändert) 
(2) Dieser Untertitel gilt auch für Darlehensver-

mittlungsverträge zwischen einem Unternehmer 
und einem Existenzgründer im Sinne von § 512. 
 

 
 


